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Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG sind der Nationalrat und der Bundes­

rat befugt, die GeschäftsfUhrung der Bundesregierung zu Uber­

prUfen, deren Mitglieder Uber alle Gegens~ände der Vollzie­

hung zu befragen und alle einschlägigen AuskUnfte zu verlan­

gen. Es war daher zu prUfen. ob sich die gestellten Fragen 

überhaupt auf "Gegenstände der Vollziehung" im Sinne des B-VG 

beziehen. 

Dazu präzisiert auch § 90 des Geschäftsordnungsgesetzes, daß 

sich das Interpellationsrecht insbesondere auf Regierungsakte 

"sowie Angelegenheiten der behördlichen Verwaltung oder der 

Verwaltung des Bundes als Träger von Privatrechten" bezieht. 

Die von Ihnen gestellte Anfrage behandelt Angelegenheiten, die 

nicht Gegenstand der Vollziehung im Sinne des Art. 52 Abs. 1 

B-VG sind. 

Ich habe. dennoch Ihre Anfrage im Wege der österreichischen 

Industrieholding AG an die VOEST-ALPINE Stahlstiftung weiter­

geleitet, die eine Sachverhaltsdarstellung abgegeben hat, die 

ich Ihnen in der Folge zur Kenntnis bringe: 

Zu Frage 1: 
"Nach welchen Statuten wird die Stahlstiftung ge fUhrt und wie· 
lauten diese Statuten?" 
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Die VOEST-ALPINE Stiftung zur F~rderung der beruflichen Wle­

dereingliederung von Arbeitslosen (lfVOEST-ALPINE-Stahlstif­

tung") wird nach der vom Amt der Obertisterreichischen Landes­

regierung am 12. Februar 1991 genehmigten Satzung gefUhrt. 

Gemäß § 40 (1) des Bundesgesetzes vom 27. November 1974 Uber 

Stiftungen und Fonds (Bundes-Stiftung~- und Fondsgesetz), 

BGBl.Nr. 11/1975. hat das Bundesministerium fUr Inneres fUr 

alle Stiftungen und Fonds ein Register zu fUhren und auf An­

suchen AuskUnfte Uber die im Register enthaltenen Angaben zu 

erteilen. In das Register kann jedermann Einsicht nehmen und 

Abschriften und AuszUge von den Eintragungen verlangen. 

Zu Frage 2: 
"Wie hoch sind derzeit die RUcklagen der Stahlstiftung?" 

Das Stiftungsverm~gen beträgt zum 31.12.1990 tiS 171 Mio. Die­

ser Verm~gensstand ist einerseits auf die positive Arbeits­

marktentwicklung zurUckzufUhren. andererseits auf die Tat­

sache, daß sämtliche VOEST-ALPINE Gesellschaften, die Solida­

ritätsbeiträge an die Stahlstiftung entrichten (dzt. 27 Unter­

nehmen), zum Stiftungsaufwand beitragen, indem sie z.B. fUr 

die Kosten der Beistellung von Personal fUr die Administra~ 

tion, Projekte sowie die Sachleistungen einschließlich der 

Belastungen aus dem Fixkostenbereich aufkommen. 

Z],l Frage 3: 
"Bei welcher Bank und zu welchem Zinssatz sind diese RUcklagen 
angelegt,?" 

Die Beantwortung dieser Frage ist nicht zur ~ffentlichen Erör­

terung geeignet. da sie einerseits die operative Tätigkeit der 

Stahlstlftung. andererseits unternehmensexterne Dritte be­

trifft. Die Mittel der Stahlstlftung sind jedenfalls zu markt­

Ublichen Konditionen angelegt. 
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Zu Frage 4: 
"Wann wird eine Kontrolle fUr die finanzielle GeschäftsfUhrung 
eingerichtet?" 

Innerhalb der GeschäftsfUhrung der Stahlstiftung nimmt ein 

Mitglied die finanziellen 

der Rechnungsabschluß der 

WirtschaftsprUfer jährlich 

Agenden wahr. 

Stahlstiftung 

geprUft und 

DarUber hinaus wird 

von einem beeideten 

ein diesbezUglicher 

Bericht erstellt, der dem Kuratorium, das sich aus Vertretern 

der Unternehmen, der Belegschaftsvertretungen. der Interessen­

vertretungen sowie je einem Vertreter des Bundes~inisteriums 

fUr tlffentliche Wirtschaft und Verkehr und der Arbeitsmarkt­

verwaltung zusammensetzt, vorgelegt wird. 

Zu Frage 5: 
"Welche Kontrollen werden vorgesehen?" 

Die Kontrolle der Ausgaben der Stahlstiftung erfplgt in mehr­

facher Weise: Jede Ausgabe wird zunächst stiftungsintern 

auf ihre Zweckmäßigkeit kontrolliert. Dann wird sie von der 

GeschäftsfUhrung zur Zahlung frei~egeben. Schließlich ist der 

WirtschaftsprUfer der Stahlstiftung damit beauftragt, neben 

der PrUfung des Rechnungsabschlusses im allgemeinen, auch im 

besonderen die finanzielle Gebarung zu prUfen. 

Zu Frage 6: 
"Wann wird mq..n die gestellten Anforderungen gemeinsam mit der· 
Arbeitsmarktverwaltung in Angriff nehmen und nicht gegenein­
ander?" 

Die der Stahlstiftung gestellten Anforderungen werden sehr 

wohl gemeinsam mit der Arbeitsmarktverwaltung gelöst. Dies 

ist, wie bereits zu Frage 4 ausgefUhrt wurde, daraus ersicht­

lich, daß der Leiter des Landesarbeitsamtes Oberösterreich vom 

Bundesminister fUr Arbeit und Soziales in das. Kuratorium der 

Stahlstiftung nominiert worden ist. UnterstUtzt wird die Zu-
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sammenarbeit zwischen Stahlstiftung und Arbeitsmarktverwaltung 

auch durch den Umstand, daß ein Mitarbeiter des Landesarbeits­

amtes Oberösterreich sein BUro direkt in den Räumlichkeiten 

der Stahlstiftung hat und so voll in die Stiftungsarbeit'ein­

gebunden 1st. 

Zu Frage 7: 
"Stimmt es, daß der Aktenlauf in der Stahlstiftung bis zu zwei 
Monaten dauert'?" 

Nein, es ist nicht richtig, daß der Aktenlauf in der Stahl­

stiftung bis zu zwei Monaten dauert: im allgemeinen werden die 

Akten in der Stahlstiftung schnell und möglichst unbUrokra­

tisch erledigt. Die GeschäftsfUhrung der Stahlstiftung ist 

jedoch zur UberprUfung einer allfälligen Kritik im Einzellfall 

bereit. 

Zu Frage 8: 
"Stimmt es, daß externe Trainer in Konkurrenz zu internen 
UbersetzungsbUros arbeiten?" 

Es ist unklar, was mit dieser Frage gemeint ist. Festgehalten 

wird jedenfalls seitens der Stahlstiftung, daß externe Stif­

tungstrainer nicht in UbersetzungsbUro-Projekten mitarbeiten. 

Im Ubrigen betrifft auch diese Frage die unmittelbare operati­

ve Tätigkeit der Stahlstiftung. 

Wien, am 5, September 1991 
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